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Anwendungsbereich des Postgesetzes. Präzisierung
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Einreichungsdatum: 02.12.2021

Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Im Rat noch nicht behandelt

Eingereichter Text
Das geltende Postgesetz soll dahingehend präzisiert werden, dass Lieferdienste von schnell verderblichen
Produkten wie beispielsweise Essens- oder Blumenlieferungen eindeutig nicht den Bestimmungen der
Postgesetzgebung unterstehen

Begründung
Gemäss Artikel 92 der Bundesverfassung sorgt der Bund für eine ausreichende und preiswerte
Grundversorgung mit Postdiensten in allen Landesgegenden. Das Postgesetz soll die Rahmenbedingungen
für einen wirksamen Wettbewerb beim Erbringen der Postdienste schaffen, das heisst, die Post soll sich
gegen unlautere Konkurrenz wehren können, um ihren Auftrag in der Grundversorgung wahrnehmen zu
können. Zu diesem Zweck ist eine Meldepflicht von Anbieterinnen von Postdiensten gegenüber der PostCom
vorgesehen, um zwischen der Post und privaten Anbietern im Rahmen des Grundversorgungsauftrags gleich
lange Spiesse zu schaffen.
Lieferdienste von verderblichen Produkten wie Essens-, Lebensmittel- oder Blumenlieferungen sind
gegenwärtig im Gesetz nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Umstand führt derzeit dazu, dass die
Postcom solche Lieferdienste, Kurierdienste und sogar Plattformen, die Auslieferungen zwischen Anbietern
solcher Waren und entsprechenden Kurierdiensten vermitteln, dem Postgesetz unterstellt. Diese Auslegung
geht zu weit und ist abzulehnen. Gemäss Artikel 29 Absatz 8 der Postverordnung sind Expresssendungen
gerade nicht Teil des Angebots der Grundversorgung. Mit ihrer weiten Auslegung greift die PostCom in die
Wirtschaftsfreiheit anderer Marktteilnehmer, die den Grundversorgungsauftrag der Post nicht
konkurrenzieren, ein. Kurierdienste resp. Lieferungen von verderblichen Waren gehören zählen nicht zu den
traditionellen Postdiensten und gehören eindeutig nicht zum Grundversorgungsauftrag der Post. Private
Anbieter stehen diesbezüglich nicht in Konkurrenz zur Post.
Deshalb ist das Gesetz für die Zukunft entsprechend zu präzisieren.

Chronologie
16.01.2023 Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR

Folge gegeben

16.01.2023 Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR
Folge gegeben

Zuständigkeiten
Behandelnde Kommissionen
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR (KVF-NR)
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SR (KVF-SR)
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Zuständige Behörde
Parlament (Parl)

Weitere Informationen
Erstbehandelnder Rat
Nationalrat

Mitunterzeichnende (21)
Aeschi Thomas, Dobler Marcel, Egger Kurt, Flach Beat, Friedli Esther, Grossen Jürg, Guggisberg Lars,
Gutjahr Diana, Gössi Petra, Jauslin Matthias Samuel, Markwalder Christa, Martullo-Blocher Magdalena,
Nantermod Philippe, Rechsteiner Thomas, Regazzi Fabio, Schilliger Peter, Schneeberger Daniela,
Schneider-Schneiter Elisabeth, Silberschmidt Andri, Walliser Bruno, Walti Beat
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